
Welche Optionen haben Sie als Unternehmer, wenn Sie 
Ihr Privatfahrzeug für Geschäftsfahrten nutzen? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wenn Sie einen betrieblichen Pkw für Privatfahrten nutzen, gilt dies als geldwerter Vorteil, den Sie versteuern 
müssen. Als Alternative zum Pkw im Betriebsvermögen bietet sich die sog. Aufwandseinlage an. In diesem 
Fall bleibt das Fahrzeug in Ihrem Privatvermögen und Sie können die betrieblichen Fahrten (z.B. zu Kunden) 
entweder pauschal mit 0,30 €/km (Hin- und Rückfahrt) oder mit den tatsächlichen Kfz-Kosten als Betriebsaus-
gaben in Ihrer Gewinnermittlung ansetzen.  

Wird ein Pkw zu weniger als 10 % betrieblich genutzt, kann er ohnehin kein Betriebsvermögen sein. In diesem 
Fall ist die Aufwandseinlage sogar die einzige Möglichkeit, den Aufwand für betriebliche Fahrten steuerlich 
geltend zu machen. Bei einer betrieblichen Nutzung zwischen 10 % und 50 % haben Sie Wahrfreiheit und bei 
einer betrieblichen Nutzung über 50 % müssen Sie den Pkw zwingend dem Betriebsvermögen zuordnen.  

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite geben wir Ihnen einen Überblick über Ihre 
steuerlichen Möglichkeiten, mit den Kosten umzugehen, je nachdem, zu welchem Anteil Sie 
ein Fahrzeug privat und betrieblich nutzen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


